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Erwägungen

E. 1
Das Bezirksgericht Zürich erteilte den Beschwerdegegnern mit Urteil vom 22. November
2016 in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Zürich 11 für Staats- und
Gemeindesteuern 2014 definitive Rechtsöffnung für Fr. 957.20 nebst 4,5 % Zins seit 25.
August 2016, für Fr. 19.65 und Fr. 8.95. Die von der Beschwerdeführerin dagegen erhobene
Beschwerde wurde vom Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 23. Dezember
2016 abgewiesen.

Dagegen hat die Beschwerdeführerin am 17. Januar 2017 Beschwerde an das Bundesgericht
erhoben. Da der Streitwert unter Fr. 30'000.-- liegt ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) und keine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt ( Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG ), ist einzig
die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ( Art. 113 ff. BGG ) zulässig. Mit der
Verfassungsbeschwerde kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt
werden ( Art. 116 BGG ). Diesen Vorwurf prüft das Bundesgericht nicht von Amtes wegen,
sondern nur insoweit, als eine entsprechende Rüge in der Beschwerde vorgebracht und
begründet worden ist (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe im Jahr 2014 keinen Umsatz gemacht. Der
Steuerkommissar habe einfach Fr. 5'000.-- als Reingewinn angenommen, aber nie
begründet, wie er darauf gekommen sei.

Damit wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Richtigkeit des als
Rechtsöffnungstitel vorgelegten Einschätzungsentscheids des kantonalen Steueramts Zürich
vom 11. April 2016. Bereits das Obergericht hat die Beschwerdeführerin zutreffend darauf
hingewiesen, dass die Richtigkeit dieses Entscheids im Rechtsöffnungsverfahren nicht
überprüft werden kann. Einwände gegen die Richtigkeit des Einschätzungsentscheids hätte
die Beschwerdeführerin mit den steuerrechtlichen Rechtsmitteln erheben müssen.

Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, inwiefern das Obergericht verfassungsmässige
Rechte der Beschwerdeführerin verletzt haben sollte, und die Beschwerdeführerin
begründet dies auch nicht im Einzelnen.

Die Verfassungsbeschwerde ist damit abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

E. 3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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